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A. Problemstellung:

Die Erstellung von Webseiten greift oft weitgehend in Urheber- und Leistungsschutzrechte ein.
Wer auf einem Server Daten anbietet, an denen er kein Urheberrecht hat, bzw. für die ihm durch
den Urheber keine Nutzungsrechte eingeräumt wurden, läuft Gefahr, sich rechtlichen Sanktionen
(zivilrechtlichen Klagen oder Strafverfahren) auszusetzen.

Der vorliegende Leitfaden soll daher den Teilnehmern der BMBF-Sonderförderungsmaßnahme
„Nutzung elektronischer und multimedialer Informationsquellen in Schulen (InfoSCHUL)„ und
anderen Schulangehörigen eine praktische Möglichkeit eröffnen, selbst festzustellen, ob Inhalte
fremder Webseiten urheberrechtlichen Schutz genießen und ab wann eigene Webseiten
urheberrechtlich geschützt sind. Er kann und soll eine Rechtsberatung im Zweifelsfall nicht
ersetzen.

Dieses Dokument wurde zuletzt im Januar 1999 aktualisiert.

B. Schutz fremder Inhalte auf Webseiten

1. Geschützte Inhalte

Zunächst ist die Frage zu stellen, ob deutsches oder ausländisches Urheberrecht anwendbar ist
(kollisionsrechtliche Vorfrage).
Wenn keine Rechtswahl getroffen wurde (im Normalfall also), ist das anzuwendende Recht nach
dem Territorialitätsprinzip/Schutzlandprinzip zu ermitteln. Danach gilt grundsätzlich: das Recht des
Landes, in dem die Webseiten erstellt wurden bzw. gespeichert sind, findet (auch in Deutschland)
Anwendung. Bei Webseiten aus dem Ausland sollte vorsichtshalber vom Bestehen eines
urheberrechtlichen Schutzes ausgegangen werden, weil insbesondere in England oder Amerika der
urheberrechtliche Schutz (das Copyright) oft weiter reicht als in Deutschland.

Bei Anwendbarkeit deutschen Rechts kann folgendes Schema helfen:
Grundsätzlich urheberrechtsfähig sind Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst (§ 2
Urheberrechtsgesetz, im folgenden „UrhG„ abgekürzt), insbesondere

- Sprachwerke
- Musik
- bildende Künste
- Lichtbildwerke
- Filmwerke
- wissenschaftlich-technische Darstellungen

Darunter fallen bei Webseiten unabhängig vom verwendeten Format alle Texte, Grafiken, Videos
(AVI, MPEG usw.), Musikstücke sowie das Layout.

Urheberrechtlich geschützt wird das Werk aber nur, wenn es sich um eine persönliche geistige
Schöpfung i.S.v. § 2 Abs. 2 UrhG handelt. Die bloße Idee wird demnach nicht geschützt.
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- Persönlich: menschliches Handeln, es entfallen daher automatisch erstellte Listen o.ä.
- Das Werk muß einen geistigen Mindestgehalt aufweisen
- Das Werk muß eine gewisse Schöpfungshöhe haben

- Beispiel 1: Briefe überschreiten die Schöpfungshöhe des § 2 Abs. 2 UrhG nur selten
- Beispiel 2: Abgrenzung Gebrauchswerke/angewandte Kunst. Die Eigenarten des Werks

müssen festgestellt werden. Anhand dieser Feststellungen sollte deutlich werden, daß
das Können eines Durchschnittsgestalters deutlich überstiegen wird (sonst würde der
Anwendungsbereich des Geschmacksmustergesetzes eingeschränkt). Erst dann ist von
einer ausreichenden Schöpfungshöhe auszugehen.

Im schulischen Bereich sollte praktischerweise davon ausgegangen werden, daß die meisten für
den Unterricht interessanten Daten (beispielsweise wissenschaftliche Artikel und literarische Texte
bzw. Textauszüge, Gemälde, Filme und Filmausschnitte sowie Musikstücke und Noten) die nötige
Schöpfungshöhe aufweisen, um urheberrechtlichen Schutz zu genießen. Auch die auf dem
Deutschen Bildungsserver gespeicherten einzelnen Unterrichtsmaterialien dürften größtenteils als
Werke mit ausreichender Schöpfungshöhe einzuordnen sein. Nach deutschem Recht erlischt das
Urheberrecht erst 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers, § 64 UrhG.

Eine Webseite als Ganzes kann weiterhin als Sammel- und Datenbankwerk nach § 4 UrhG
geschützt sein. Eine Legaldefinition des Begriffs „Datenbankwerk„ findet sich in § 4 Abs. 2 UrhG:
Ein Datenbankwerk ist ein Sammelwerk, dessen Elemente systematisch oder methodisch
angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind. Ein
Sammelwerk liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn Material nach eigenständigen Kriterien
ausgewählt oder unter individuellen Gesichtspunkten zusammengestellt wurde. Eine rein
schematische oder routinemäßige Auswahl oder Anordnung ist nicht schutzfähig. Es müssen daher
individuelle Strukturmerkmale verwendet werden, die nicht durch Sachzwänge diktiert sind.
Schutzfähig dürften z. T. geordnete Sammlungen von Hyperlinks und Zusammenstellungen von
Informationen auf einer Homepage sein, wenn sich diese durch Auslese oder Anordnung als
persönliche geistige Schöpfung des Erstellers der Seiten darstellen (Legaldefinition Sammelwerk in
§ 4 Abs. 1 UrhG). Als Beispiel im schulischen Bereich kann dazu erneut der Deutsche
Bildungsserver, hier die verwaltete Hyperlinkliste (http://dbs.schule.de/db/listen.html), angeführt
werden.

Aufgrund der Entwicklung von Sprachen, mit denen Webseiten programmiert werden können, wie
beispielsweise Java oder Scriptsprachen wie Javascript, können HTML als Grundform der
Seitendarstellung und die Fortentwicklungen VRML und XML zur Darstellung von Objekten wohl
nicht mehr als Programmiersprachen i.S.v. § 69 a ff. UrhG angesehen werden. Den drei genannten
Sprachen fehlt insbesondere die Fähigkeit, mit Hilfe von Algorithmen oder anderer
Programmiertechniken Probleme zu lösen. Die Verwendung von HTML-, VRML- oder XML-
Formatierungselementen begründet daher noch keinen urheberrechtlichen Schutz. Etwas anderes
gilt für Java und Scriptsprachen:

- Java und Scriptsprachen sind als Programmiersprachen geschützt.
- Im Gegensatz zum Werkschutz der §§ 2 ff. UrhG sehen die §§ 69 a ff. UrhG den Schutz

aller Ausdrucksformen vor (vgl. § 69a II UrhG). Möglich ist daher auch Schutz
beispielsweise des Seitendesigns.

- Erforderlich ist aber, daß der Code Ergebnis eigener geistiger Schöpfung ist (§ 69a III 1
UrhG). Daran fehlt es, wenn beispielsweise mit Scriptsprachen ein Seitenlayout erstellt
wird, das keine völlig neu entwickelten oder eigenständigen Formatierungselemente enthält
(z.B. bei den Javascript-Verweislisten, die heute häufig in einem kleinen Frame auf
Webseiten zu finden sind).
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Nur in seltenen Fällen wird daher ein Teil der Webseite nach §§ 69 a ff. UrhG urheberrechtlichen
Schutz genießen.

Neben urheberrechtlichem Schutz können Inhalte von Webseiten Leistungsschutz genießen. Die
Besonderheit des Leistungsschutzes besteht darin, daß auch geistige Leistungen auf kulturellem
Gebiet, die keine Schöpfung i.S.d. § 2 Abs. 2 UrhG darstellen, Gegenstand des Leistungsschutzes
sein können. Wichtigster Fall für Ersteller von Webseiten ist das Leistungsschutzrecht für
Lichtbilder, das in § 72 UrhG geregelt ist. Dem Leistungsschutzberechtigten stehen dabei
grundsätzlich dieselben Rechte zu wie dem Urheber mit dem Unterschied, daß die Schutzdauer
kürzer ist (für Lichtbilder beispielsweise 50 Jahre). Oft werden Leistungsschutzrechte von
Verwertungsgesellschaften wahrgenommen, denen vom Leistungsschutzberechtigten die Rechte
übertragen wurden.
Im Streitfalle entscheiden über den urheber- oder leistungsschutzrechtlichen Schutz die Gerichte.

Vorsichtshalber sollte also die Schwelle für das Vorliegen einer zum Entstehen eines Urheberrechts
notwendigen Schöpfungshöhe niedrig angesetzt und angenommen werden, daß an Webseiten mit
eigenständigen Inhalten und anderen Werken, die Ausdruck einer schöpferischen Leistung sind, ein
Urheberrecht besteht. Bei Fotografien, Filmen, Videos oder auch Musikstücken sollte, auch wenn
die Daten nicht für eine persönliche geistige Schöpfung mit gewisser Schöpfungshöhe gehalten
werden, zumindest von einem Leistungsschutz ausgegangen werden.

2. Vorliegen einer Urheberrechtsverletzung

Eine Urheberrechtsverletzung liegt in jeder Verletzung eines Persönlichkeits- oder
Verwertungsrechts des Urhebers. Die wichtigsten Rechte sind:

- Veröffentlichungsrecht (§ 12 UrhG)
- Anerkennung der Urheberschaft (§ 13 UrhG)
- Entstellungs- und Änderungsverbot (§§ 14, 39, 93 UrhG)
- Recht der körperlichen Verwertung (§ 15 Abs. 1 UrhG)
- Vervielfältigungsrecht (§§ 16, 69c Nr. 1 UrhG)
- Verbreitungsrecht (§§ 17, 69c Nr. 3 UrhG)
- Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG)
- Vortrags- und Aufführungsrecht (§ 19 UrhG)
- Umgestaltungsrecht (§§ 23, 69c Nr. 2 UrhG)
- Recht der öffentlichen Wiedergabe (§ 15 Abs. 2 UrhG)

Bei der Arbeit mit Webseiten ergeben sich folgende Sonderprobleme:

Ist das Laden in Arbeitsspeicher bereits eine Vervielfältigung?
Nach der Rechtsprechung ist erst eine Integration urheberrechtsfähiger Materialien Vervielfältigung
i. S. v. § 16 UrhG. Die herrschende Meinung verneint daher das Vorliegen einer
Urheberrechtsverletzung, teilweise mit der Begründung, § 16 UrhG verlange eine Dauerhaftigkeit
der Fixierung.
Ist das Abspeichern geladener Daten eine Vervielfältigung?
Entscheidend ist ein durch die Vervielfältigung erzielter höherer Nutzungswert.

- Abspeichern in den Cache: möglicherweise kein höherer Nutzungswert wegen
Umbenennung der Datei
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- Abspeichern auf der Festplatte oder sonstigen Speichermedien: höherer Nutzungswert
durch Erleichterung erneuter Vervielfältigung

Hier gilt also: bei einem bewußten Abspeichern auf einem Speichermedium (CD-ROM, Diskette,
Festplatte, Streamer etc.) liegt jedenfalls eine Verletzung des Vervielfältigungsrechts des Urhebers
vor.

Keine Verletzung eines Urheberrechts liegt vor bei freier Benutzung eines Werks, § 24 UrhG.
Eine freie Benutzung im Sinne dieser Vorschrift setzt folgendes voraus:

- Ein eigenes Werk wird erstellt (s.o.)
- Das fremde Werk darf nur als Anregung dienen
- Die aus dem älteren Werk entlehnten Züge verblassen gegenüber den Zügen des eigenen

Werkes („Verblassens-Formel„ des BGH)
- Wichtig ist hier die Abgrenzung zur bloßen Bearbeitung nach § 23 UrhG. Liegt eine

Bearbeitung vor, ist die Veröffentlichung an die Zustimmung des Urhebers gebunden

Eine Verletzung liegt weiterhin dann nicht vor, wenn der Urheber einer entsprechenden Nutzung
zustimmt. In einem kurzen Schreiben kann der Urheber um Erlaubnis der Nutzung ganzer
Webseiten oder einzelner Elemente gebeten werden. Dabei sollte der Umfang der Nutzung
dargestellt werden. Lehrer sollten daher darauf hinweisen, daß das Werk im schulischen Rahmen
(Klassenverband o.ä.) verwendet werden soll, oder daß eine Veröffentlichung auf den Webseiten
der Schule erfolgen soll. Eine Zustimmung ist nicht notwendig, wenn auf fremde Webseiten nur in
Form eines Hyperlinks verwiesen wird und bei Aufruf die Quelle der Webseite deutlich wird
(Verweise in Frames können daher unzulässig sein, wenn der Urheber nicht mehr erkennbar ist, sie
sollten grundsätzlich vermieden werden; umstritten ist auch die Zulässigkeit von sog. Deep Links,
also Verweisen auf Seiten unterhalb der Einstiegsseite einer Website, die teilweise den Urheber
nicht erkennen lassen, auch hier sollte ein solcher Verweis nur erfolgen, wenn auf den fremden
Seiten ein Hinweis auf den Urheber und ein Verweis auf die jeweilige Homepage zu finden sind).

3. Nutzung geschützter Inhalte durch Lehrer

Grundsätzlich sollte davon ausgegangen werden, daß mit der Benutzung fremder
Webseiten, der Übernahme von Inhalten aus Webseiten oder Datenbanken sowie
einer Einarbeitung von anderen Daten in eigene Seiten fremde Urheber- oder
Leistungsschutzrechte berührt werden.

Urheber und Leistungsschutzberechtigte können Verwertungsrechte nicht unbeschränkt geltend
machen. Eine solche Monopolstellung wäre mit Vorgaben des Grundgesetzes unvereinbar. Das
deutsche Urheberrecht sieht daher Schranken des Urheberrechts vor, in deren Rahmen eine
Ausübung von Verwertungsrechten wie beispielsweise dem Vervielfältigungsrecht zulässig ist.
Solche Schranken betreffen beispielsweise:

- Schulfunk (§ 47 UrhG)
- Öffentliche Reden (§ 48 UrhG)
- Pressespiegel (§ 49 UrhG)
- Kurzberichterstattung (§ 50 UrhG)
- Zitatrecht (§ 51 UrhG)
- öffentliche Wiedergabe (§ 52 UrhG)
- privater Gebrauch (§ 53 Abs. 1 UrhG)
- sonstiger eigener Gebrauch (§ 53 Abs. 2 - 6 UrhG)
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- Benutzung eines Datenbankwerkes (§ 55 a UrhG)
- Sonderregeln für Software (§§ 69 d und e UrhG)

Exemplarisch hier eine kurze Übersicht über die wichtigsten Schranken, die bei der Erstellung von
Webseiten im schulischen Rahmen Anwendung finden können.

a) Schulfunk, § 47 UrhG

Umfang: Herstellen einzelner Vervielfältigungsstücke von Werken, die innerhalb einer
Schulfunksendung gesendet werden auf Bild- oder Tonträger. Problematisch: ist das
Zugänglichmachen von Seiten in schulischen Netzen mit Schulfunk vergleichbar? Weiterhin
problematisch: ist eine Festplatte oder ein sonstiges Laufwerk ein Bild- oder Tonträger? Hier
bestehen wohl schon Bedenken an der Anwendbarkeit des § 47 UrhG auf Webseiten.

Jedenfalls dürfen Werkkopien nur für den Unterricht verwendet werden, § 47 Abs. 2 Satz 1 UrhG,
und es besteht eine Löschungspflicht am Ende des nächsten Schuljahres, § 47 Abs. 2 Satz 2 UrhG.
§ 47 UrhG ermöglicht daher keine dauerhafte Einspeisung in ein Computernetzwerk und keine
Einspeisung in ein Netzwerk, auf das Dritte Zugriff haben, die nicht schulangehörig sind.

b) Pressespiegel, § 49 UrhG

Eine Vervielfältigung und Verbreitung einzelner Artikel aus Zeitungen in anderen „Zeitungen und
Informationsblättern„ sowie deren öffentliche Wiedergabe ist zulässig, sofern die Artikel politische,
wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betreffen und nicht mit einem Vorbehalt der Rechte
versehen sind (z.B. „Nachdruck verboten„ o.ä.). Artikel in diesem Sinne sind nur Sprachwerke,
nicht Fotografien. Sie müssen im Zeitpunkt der Übernahme aktuell sein.

Grundsätzlich entsteht mit der Wiedergabe ein Vergütungsanspruch, den üblicherweise eine
Verwertungsgesellschaft geltend macht. Der Vergütungsanspruch entfällt bei lediglich kurzen
Auszügen, die in Form einer Übersicht zusammengestellt werden. Presseauszüge können somit
ohne Zustimmung des Urhebers und ohne Verpflichtung zur Zahlung einer Vergütung im Internet
plaziert werden.

Problematisch ist, daß nach Sinn und Zweck der Vorschrift wohl nur tagesaktuelle (bei periodisch
erscheinenden Publikationen möglicherweise auch wochen- oder monatsaktuelle) Artikel
veröffentlicht werden dürfen. Eine Veröffentlichung von Pressespiegeln im WWW müßte daher
entsprechend oft aktualisiert werden. Das dürfte bei im schulischen Rahmen erstellten Seiten nur
selten der Fall sein; denkbar wäre aber beispielsweise eine Arbeitsgemeinschaft, die während eines
Schuljahrs wöchentlich Zeitungen und Zeitschriften auswertet und Kurzzusammenfassungen auf
dem Server ablegt.

c) Zitierfreiheit , § 51 UrhG

§ 51 UrhG erlaubt die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe einzelner bereits
erschienener Werke auch ohne Zustimmung des Urhebers, sofern diese in einem selbständigen
wissenschaftlichen Werk zur Erläuterung des Inhalts und in einem durch diesen Zweck gebotenen
Umfang aufgenommen werden. Im einzelnen sind geregelt:

- „Großzitat„, § 51 Nr. 1 UrhG.
- „Kleinzitat„, § 51 Nr. 2 UrhG
- Musikzitat, § 51 Nr. 3 UrhG
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- Quellenangabe, § 63 Abs. 1 UrhG

In bezug auf den Multi-Media Bereich ist zu beachten:
- Das zitierende Werk muß selbständig sein
- Es muß eine eigene geistige Leistung aufweisen
- Das Zitat darf nur als Hilfsmittel und Beleg fungieren

Die Zitierfreiheit stellt eine für Lehrer wichtige Schranke des Urheberrechts dar. Sofern die erstellte
Webseite eigene Werksqualität beispielsweise aufgrund eigener Forschung oder Forschung der
Schüler aufweist, darf in einem Umfang zitiert werden, der nötig ist, um die wissenschaftliche
Aussage zu stützen. Solche Zitate können beispielsweise Textausschnitte (nur in Ausnahmefällen
ganze Texte), Bildausschnitte (z.B. bei der Interpretation eines Werks im Kunstunterricht) oder
Auszüge von Noten oder Musikstücken (zur Verdeutlichung der Entwicklung im Schaffen eines
Komponisten) sein. Nicht umfaßt von der Schranke des § 51 UrhG sind dagegen ganze Kataloge
mit vollständig abgebildeten oder abgedruckten Werken eines Künstlers oder Datenbanken mit
Bildern im Biologieunterricht.

d) Öffentliche Wiedergabe, § 52 UrhG

Eine nicht-kommerzielle Datenbank kann frei über Online-Netze betrieben werden. Sofern die
Homepage nicht erwerbswirtschaftlichen Zwecken dient, kann jedes Werk ohne Zustimmung des
Rechteinhabers enthalten und zugänglich gemacht werden. Rechtsfolge ist jedoch eine
Vergütungspflicht in angemessener Höhe, § 52 Abs. 1 Satz 2 UrhG.

Die Vergütungspflicht entfällt aber für Schulveranstaltungen, sofern sie nach ihrer sozialen oder
erzieherischen Zweckbestimmung nur einem bestimmten abgegrenzten Personenkreis zugänglich
sind (z.B. Schulklasse). Hier kommt somit eine freie Nutzung fremder, urheberrechtlich
geschützter Werke in Frage, solange nur der Klassenverband Zugriff auf die Daten hat. Sobald eine
Webseite auf einem Schulserver abgelegt wird, auf den auch von außerhalb zugegriffen werden
kann (bei jedem Anschluß an das Internet also), kommt ein Wegfall der Vergütungspflicht nicht in
Frage.

e) Ausnahmeregelungen für den Unterricht, § 53 Abs. 3 UrhG

Erlaubt ist die Vervielfältigung von kleinen Teilen eines Druckwerkes oder einzelner Zeitungs- und
Zeitschriftenbeiträge für den Schulunterricht und die Aus- und Weiterbildung in nichtgewerblichen
Einrichtungen. In der für eine Schulklasse erforderlichen Anzahl dürfen daher durch Lehrer
Vervielfältigungen erstellt werden, ohne daß eine Vergütungspflicht nach § 54 UrhG entsteht.
Auch hier gilt das zu § 52 UrhG Gesagte: Werke können nicht mittels eines schulübergreifenden
Internetangebots zum Kopieren freigegeben werden. Auch der Ausdruck fremder Webseiten ist von
der Schranke des § 53 Abs. 3 UrhG nicht umfaßt, weil es sich nicht um Druckwerke handelt. In
Einzelfällen kommt die Schranke möglicherweise in Betracht, wenn es sich bei der Webseite um
mit Zeitungs- oder Zeitschriftenbeiträgen vergleichbaren Artikel handelt

f) Ergebnis

Keine Bedenken bestehen an der Verwendung fremder Inhalte von Webseiten im Klassenverband.
Auch Einspeisungen in schulinterne Netze (Intranet) dürften unbedenklich sein, wenn gewährleistet
ist, daß keine Außenstehenden auf die Seiten zugreifen können (also dann, wenn keine Verbindung
zu externen Netzen wie dem Internet besteht). Bei der Veröffentlichung eigener Webseiten, in die
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fremde Inhalte aufgenommen wurden, kommen als Schranken ohne Vergütungspflicht auch im
schulischen Bereich jedoch nur die Veröffentlichung öffentlicher Reden und Pressepiegel nach §§
48 f. UrhG sowie das Zitatrecht des § 51 UrhG in Betracht.

C. Schutz eigener Inhalte auf Webseiten

1. Verletzung eines eigenen Urheberrechts

Das Vorliegen einer Urheberrechtsverletzung ist nach den obigen Leitlinien durchzuführen.
Insbesondere sind die folgenden Fragen zu stellen:

- Weist die Webseite eine genügende Schöpfungshöhe für das Entstehen eines Urheberrechts
auf oder kommt alternativ ein Schutz als Datenbankwerk oder Software in Frage? (B. 1.)

- Hat ein Dritter eine Handlung vorgenommen, die das Urheberrecht verletzt? (B. 2.)

Liegt eine Urheberrechtsverletzung vor, sollte geprüft werden, ob zugunsten des Verletzenden eine
Schranke (B. 3.) eingreift. Ist das nicht der Fall, ist davon auszugehen, daß ein
Urheberpersönlichkeits- oder Verwertungsrecht verletzt wurde.

2. Schutz gegen Urheberrechtsverletzung

Grundsätzlich ist zu empfehlen, den Verletzenden auf die Urheberrechtsverletzung hinzuweisen
und ihn aufzufordern, die Verletzung zu unterlassen. Erst bei fortwährender Verletzung sollte ein
Anwalt eingeschaltet werden, der z.B. eine Abmahnung entwerfen kann. Als letzter Schritt
kommen dann möglicherweise eine zivilrechtliche Unterlassungs- oder Leistungsklage bzw. eine
Strafanzeige in Betracht.

D. Weiterführende Literatur

Online publizierte Texte zum urheberrechtlichen Schutz von Webseiten finden sich in der Netlaw
Library (http://www.jura.uni-muenster.de/Netlaw/alle.cfm?Lang=de) des Instituts für
Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht (http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/):

- Field, Thomas G.: Copyright on the Internet (http://www.fplc.edu/tfield/copynet.htm),
Oktober 1998.

- Hoeren, Thomas: Skriptum Internet-Recht als .zip-Datei (163kB) (http://www.uni-
muenster.de/Jura.itm/hoeren/matintrecht/SkriptIR.zip)
Hoeren, Thomas: Skriptum Internet-Recht als Word-Datei (470kB) (http://www.uni-
muenster.de/Jura.itm/hoeren/matintrecht/SkriptIR.doc)
2. Version, Stand 01.04.1998, vgl. dort insbesondere 2. Kapitel III.

- Koeve, Dieter: Urheberrecht im Internet (http://www.raekoeve.de/Urheb.htm)
- R ö t z e r ,  F l o r i a n :  S i n d  L i n k s  D i e b s t a h l ?

(http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/glosse/1328/1.html)
"The Shetland News" - Über einen Präzedenzfall des Rechts zum Verlinken, November
1997.

- Wendel, A. Dominik: Urheberrechte im Internet (http://www.ra-dr-d-wendel.de/parts/
download/inturh.txt), 1997.
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Einen allgemeinen Überblick geben beispielsweise:
- Fromm, Friedrich Karl; Nordemann, Wilhelm: Kommentar zum Urheberrechtsgesetz und

zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, 9. Aufl., Stuttgart 1998.
- Harke, Dietrich: Urheberrecht - Fragen und Antworten, Köln 1997.
- Hubmann, Heinrich: Urheberrecht und Verlagsrecht, 8. Aufl., München 1995.
- Mestmäcker, Ernst-Joachim; Schulz, Erich: Kommentar zum deutschen Urheberrecht,

Loseblattsammlung, Neuwied.
- Neumann, Till: Urheberrecht und Schulgebrauch, Baden-Baden 1994.
- Rehbinder, Manfred: Urheberrecht, 9. Aufl., München 1996.
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